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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Ausbildung eines Anschlusses einer ein- oder mehrlagigen 
Putzschicht an eine Blechverwahrung

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aus-
bildung eines Anschlusses einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht (1) an eine Blechverwahrung (2), umfassend
ein Anschlussprofil (3) mit einem ersten Schenkel (3.1)
für den Anschluss der Putzschicht (1) und einem zweiten
Schenkel (3.2) für den Anschluss der Blechverwahrung
(2), sowie Verbindungsmittel (4), wobei die Verbindungs-
mittel (4) ein Klebeband (5) zur Verbindung der Blech-
verwahrung (3) mit dem zweiten Schenkel (3.2) des An-
schlussprofils (3) umfassen.

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Aus-
bildung eines Anschlusses einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht (1) an eine Blechverwahrung (2) unter Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Ausbildung eines Anschlusses einer ein-
oder mehrlagigen Putzschicht an eine Blechverwahrung.
Derartige Anschlüsse gilt es im Bereich von Gebäude-
fassaden auszubilden.
[0002] Die Gebäudefassade kann beispielsweise ein
Wärmedämmverbundsystem mit einer außen liegenden
ein- oder mehrlagigen Putzschicht umfassen, die es an
eine Blechverwahrung in einem Sockelbereich der Ge-
bäudefassade anzuschließen gilt. Da es sich bei einer
Putzschicht und einer Blechverwahrung um unterschied-
liche Materialien handelt, die insbesondere ein unter-
schiedliches thermisch bedingtes Ausdehnungsverhal-
ten aufweisen, kann die Putzschicht zur Ausbildung ei-
nes wasserdichten Übergangs weder unmittelbar bis an
die Blechverwahrung herangeführt, noch bis auf die
Blechverwahrung geführt werden. Denn eine entspre-
chende Ausführung des Übergangs würde auf Dauer zu
Rissen im Anschlussbereich und damit zu Undichtigkei-
ten führen.

Stand der Technik

[0003] Aus dem Baubereich sind bereits eine Vielzahl
an Anschluss- und Übergangsprofile bekannt, die im Be-
reich eines Materialwechsels innerhalb einer Gebäude-
fassade einsetzbar sind. Die Anmelderin selbst bietet
beispielsweise ein Profil zur Ausbildung eines Über-
gangs an Blechverwahrungen bei Fassadendämmsys-
temen an, das einen Klemmabschnitt zur Aufnahme der
Blechverwahrung sowie einen hieran angesetzten
Schenkel für den Anschluss einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht des Fassadendämmsystems besitzt. Der
Anschluss an die Putzschicht wird dadurch hergestellt,
dass die ein- oder mehrlagige Putzschicht über den
Schenkel geführt wird, d. h. der Schenkel eingeputzt wird.
Als problematisch stellt sich jedoch immer wieder der
Anschluss der Blechverwahrung dar. Gleichwohl es das
Blech lediglich in den Klemmabschnitt einzuführen bzw.
das Profil auf das Blech aufzustecken gilt, um den An-
schluss herzustellen, erweist sich dies, insbesondere in
Eckbereichen, als schwierig. Dies gilt umso mehr, wenn
das Blech - wie üblicherweise der Fall - ein- oder mehr-
fach gefalzt ist und somit mehrere Lagen Blech überei-
nander liegen. Ein korrektes Einführen des Blechs in das
Profil bzw. ein korrektes Aufstecken des Profils auf das
Blech ist dann kaum möglich, so dass ein dichter An-
schluss nicht gewährleistet ist.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Ausbildung eines
Anschlusses einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht an
eine Blechverwahrung anzugeben, das eine vereinfach-
te Ausführung eines solchen Anschlusses ermöglicht,
um auf diese Weise insbesondere die Dichtigkeit des An-
schlusses zu gewährleisten. Ferner soll ein Verfahren
zur Ausbildung eines Anschlusses einer ein- oder mehr-

lagigen Putzschicht an eine Blechverwahrung angege-
ben werden, das einfach durchführbar ist und einen mög-
lichst dauerhaft dichten Anschluss zum Ergebnis hat.
[0005] Zur Lösung der Aufgabe werden die Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie das Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 9 vorgeschla-
gen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in
den jeweiligen Unteransprüchen angegeben.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die zur Ausbildung eines Anschlusses einer
ein- oder mehrlagigen Putzschicht an eine Blechverwah-
rung vorgeschlagene Vorrichtung umfasst ein An-
schlussprofil mit einem ersten Schenkel für den An-
schluss der Putzschicht und einem zweiten Schenkel für
den Anschluss der Blechverwahrung, sowie Verbin-
dungsmittel, wobei die Verbindungsmittel ein Klebeband
zur Verbindung der Blechverwahrung mit dem zweiten
Schenkel des Anschlussprofils umfassen. Das Klebe-
band kann separater Bestandteil der Vorrichtung oder
bereits mit dem Anschlussprofil verbunden sein. Die vor-
geschlagene Vorrichtung kann demnach ein- oder mehr-
teilig ausgeführt sein. In der mehrteiligen Ausführung lie-
gen das Anschlussprofil und das Klebeband vorzugswei-
se als Meterware vor und werden vor Ort auf Länge ge-
schnitten. Aus Lager- und Transportgründen sollte das
Anschlussprofil eine Länge von 250 cm möglichst nicht
überschreiten, während das Klebeband als Rollenware
vorgehalten werden kann. Als besonders vorteilhaft er-
weist sich jedoch die einteilige Ausführung der Vorrich-
tung, bei welcher das Klebeband bereits mit dem An-
schlussprofil verbunden ist. Denn mit Zuschnitt des Pro-
fils wird zugleich auch das Klebeband auf Länge ge-
schnitten, so dass ein Arbeitsschritt eingespart werden
kann. Zudem kann die Befestigung des Klebebandes am
Anschlussprofil bereits im Werk erfolgen, d. h. bei güns-
tigen Bedingungen, wenn man die Bedingungen im Werk
mit denen an einer Baustelle vergleicht. Die Verbindung
des Klebebandes am Anschlussprofil im Werk kann ins-
besondere sauberer und präziser ausgeführt werden.
Das Klebeband ist vorzugsweise derart mit dem An-
schlussprofil verbunden, dass ein zur Verbindung mit der
Blechverwahrung vorgesehener Abschnitt des Klebe-
bandes den zweiten Schenkel überragt und auf der Kle-
beseite mittels einer abziehbaren Folie geschützt ist.
[0007] Bevorzugt ist das Klebeband ein einseitig kle-
bendes Butylklebeband mit einer metallischen Beschich-
tung. Ein solches Klebeband erweist sich als besonders
robust und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und UV-
Licht, so dass es einen dauerhaft dichten Anschluss bzw.
Übergang ermöglicht. Es weist zudem eine gewisse
Elastizität auf, um thermische Spannungen aufgrund
thermisch bedingter Längenänderungen der Blechver-
wahrung zu kompensieren.
[0008] Weiterhin bevorzugt sind der erste und der
zweite Schenkel des Anschlussprofils parallel ausgerich-
tet. Dies ermöglicht den Anschluss einer ein- oder mehr-
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lagigen Putzschicht an eine parallel geführte Blechver-
wahrung, beispielsweise an ein Sockelblech. Vorzugs-
weise liegen der erste und der zweite Schenkel in einer
Ebene, so dass das Anschlussprofil an einem bauseiti-
gen Untergrund derart befestigbar ist, dass der erste und
der zweite Schenkel am Untergrund flach aufliegen. Die
Befestigung des Anschlussprofils am Untergrund erfolgt
vorzugsweise mittels Befestigungsmittel, beispielsweise
in Form von Dübeln und/oder Schrauben. In Abhängig-
keit von der jeweiligen Beschaffenheit des Untergrundes
ist die Befestigung auch über eine Klebeverbindung her-
stellbar.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung besitzt das Anschlussprofil zwischen dem ers-
ten Schenkel und dem zweiten Schenkel einen Steg zur
Ausbildung einer Anputzkante und/oder einer Tropfkan-
te. Die Anputzkante fasst die ein- oder mehrlagige Putz-
schicht ein, die hierzu bis an die Anputzkante herange-
führt wird. Auf diese Weise wird ein sauberer Abschluss
der ein- oder mehrlagigen Putzschicht erzielt. Alternativ
oder ergänzend kann der zwischen dem ersten und dem
zweiten Schenkel des Anschlussprofils angeordnete
Steg eine Tropfkante ausbilden. Zur Ausbildung der
Tropfkante wird vorgeschlagen, dass vorzugsweise der
Steg einen abgewinkelten Bereich besitzt, der mit dem
zweiten Schenkel des Anschlussprofils einen Winkel α
umschließt. Der Winkel α ist vorzugsweise kleiner als
90°, weiterhin vorzugsweise kleiner als 60°, gewählt. Bei-
spielsweise kann der Winkel α 45° betragen. Der abge-
winkelte Bereich des Steges ist hierzu über den zweiten
Schenkel geführt, so dass das Klebeband teilweise un-
terhalb des abgewinkelten Bereichs zum Liegen kommt.
Oberflächenwasser, das über die Putzschicht abläuft,
wird demnach über die Tropfkante über den Klebeband-
anschluss hinweg geführt, so dass ein konstruktiver
Feuchtigkeitsschutz gegeben ist. Zur Ausbildung einer
Anputzkante und einer Tropfkante weist der Steg bevor-
zugt einen senkrecht zum ersten und/oder zweiten
Schenkel verlaufenden Bereich auf, an den sich der ab-
gewinkelte Bereich anschließt.
[0010] Als weiterbildende Maßnahme wird vorge-
schlagen, dass der erste Schenkel des Anschlussprofils,
der dem Anschluss der Putzschicht dient, Durchbrechun-
gen besitzt. Wird der Anschluss der Putzschicht durch
Einputzen des ersten Schenkels hergestellt, bewirken
die Durchbrechungen einen Formschluss, da der erste
Schenkel im Bereich der Durchbrechungen von der Putz-
masse durchdrungen wird. Auf diese Weise wird ein op-
timaler Verbund zwischen dem Anschlussprofil und der
Putzschicht erreicht. In die Durchbrechungen können
ferner Befestigungsmitteln, wie beispielsweise Schrau-
ben, eingesetzt werden, um das Anschlussprofil an ei-
nem Untergrund zu befestigen.
[0011] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Verbindungsmittel einen Armierungsgewebestreifen
umfassen, der mit dem ersten Schenkel des Anschluss-
profils verbunden ist. Der Armierungsgewebestreifen
dient - analog den im ersten Schenkel optional vorgese-

henen Durchbrechungen - der Optimierung des Verbun-
des zwischen dem Anschlussprofil und der Putzschicht.
Denn auch der Armierungsgewebestreifen wird beim
Einputzen von der Putzmasse durchdrungen und bewirkt
auf diese Weise einen Formschluss. Der Armierungsge-
webestreifen ist vorzugsweise parallel zum ersten
Schenkel des Anschlussprofils angeordnet, beispielwei-
se flächig auf den ersten Schenkel aufgelegt und an die-
sem befestigt. Vorteilhafterweise wird ein Glasfaserge-
webe als Armierungsgewebestreifen verwendet, da der-
artige Gewebe üblicherweise als Armierungsgewebe in
Putzschichten eingesetzt werden.
[0012] Das Anschlussprofil selbst ist vorzugsweise
aus Kunststoff hergestellt. Kunststoffprofile sind einfach
und kostengünstig herstellbar und zudem feuchtigkeitsu-
nempfindlich, so dass das Anschlussprofil bedenkenlos
in einer Gebäudefassade, d. h. im Außenbereich, einge-
setzt werden kann.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung wird ferner vor-
geschlagen, dass wenigstens ein Oberflächenbereich
des Anschlussprofils eine Strukturierung in Form einer
Rillung oder Riffelung besitzt. Die Strukturierung ist vor-
zugsweise in einem Oberflächenbereich ausgebildet, der
nach Ausbildung des Anschlusses von der ein- oder
mehrlagigen Putzschicht abgedeckt wird. Mit Auftrage
der Putzmasse dringt diese dann in die Vertiefungen der
Strukturierung ein, so dass ein Formschluss zwischen
dem Anschlussprofil und der ausgehärteten Putzmasse
bzw. der Putzschicht bewirkt wird. Vorzugsweise ist die
Strukturierung im Bereich einer an einem Steg ausgebil-
deten Anputzkante und/oder Tropfkante des Anschluss-
profils vorgesehen, d. h. in einem Randbereich der ein-
oder mehrlagigen Putzschicht, die bis an die Anputzkan-
te und/oder an die Tropfkante herangeführt ist und mit
dieser abschließt. Die Strukturierung wirkt Abplatzungen
im Randbereich der Putzschicht entgegen, wenn dieser
einer mechanischen Belastung durch thermisch beding-
te Spannungen und/oder Stöße ausgesetzt ist.
[0014] Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe
wird ferner ein Verfahren zur Ausbildung eines Anschlus-
ses einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht an eine
Blechverwahrung unter Verwendung einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung vorgeschlagen. Das Verfahren
umfasst die Schritte:

- Befestigen des Anschlussprofils an einem bauseiti-
gen Untergrund,

- Einputzen des ersten Schenkels des Anschlusspro-
fils durch Aufbringen einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht und

- Verbinden des zweiten Schenkels des Anschluss-
profils mit einer Blechverwahrung mittels des Klebe-
bandes.

[0015] Die Abfolge der Schritte ist frei wählbar, wobei
es grundsätzlich in einem ersten Schritt das Anschluss-
profil an einem Untergrund zu befestigen gilt. Beim Be-
festigen kann das Anschlussprofil der Vorrichtung an ei-
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ne bereits vorhandene Blechverwahrung angesetzt wer-
den. Ist eine solche noch nicht vorhanden wird der die
Anschlussleiste befestigt und in einem nachfolgenden
Schritt die Blechverwahrung bis an das Anschlussprofil
herangeführt. Dabei können das Anschlussprofil und die
Blechverwahrung auch einen gemeinsamen Überlap-
pungsbereich aufweisen, indem beispielsweise die
Blechverwahrung zumindest teilweise über den zweiten
Schenkel hinweg geführt wird oder der zweite Schenkel
des Anschlussprofils zumindest teilweise unter die
Blechverwahrung geschoben wird. Um einen besonders
planebenen Anschluss zu erzielen, werden jedoch be-
vorzugt die Blechverwahrung und der zweite Schenkel
des Anschlussprofils lediglich unter Ausbildung einer ge-
ringen Fuge oder fugenlos gestoßen.
[0016] Vorzugsweise wird das Anschlussprofil mittels
Befestigungsmittel in Form von Dübeln und/oder Schrau-
ben, und/oder mittels einer Klebeverbindung am Unter-
grund befestigt. Die Wahl der Befestigungsmittel hängt
unter anderem von dem jeweils vorhandenen Unter-
grund ab. Dieser kann beispielsweise aus einer massiv
oder als Ständerkonstruktion ausgebildeten tragenden
Wand, einer hierauf aufgebrachten Putzträgerplatte, ei-
ner Dämmschicht und/oder einer Putzschicht bestehen.
[0017] Vorteilhafterweise wird das Anschlussprofil an
einer als Untergrund dienenden Unterputzschicht befes-
tigt. Dies hat den Vorteil, dass der Untergrund besonders
eben ist und nur noch ein Anschluss einer als Deck-
schicht dienenden Oberputzschicht an die Blechverwah-
rung herzustellen ist. In die diese kann dann der erste
Schenkel des Anschlussprofils eingeputzt werden. Alter-
nativ ist es jedoch auch möglich, den Anschluss über die
Unterputzschicht herzustellen, so dass der Untergrund
der Unterputzschicht den Untergrund zur Befestigung
des Anschlussprofils darstellt. Dies kann insbesondere
eine Dämmschichtoder eine Putzträgerplatte sein.
[0018] Zum Verbinden des zweiten Schenkels des An-
schlussprofils mit der Blechverwahrung wird ein Klebe-
band verwendet, das entweder bereits mit dem zweiten
Schenkel des Anschlussprofils verbunden und somit in-
tegraler Bestandteil der Vorrichtung ist oder separat vor-
gehalten wird. Ist letzteres der Fall, wird vorzugsweise
beim Verbinden des Klebebandes mit dem zweiten
Schenkel des Anschlussprofils zugleich die Verbindung
mit der Blechverwahrung hergestellt.
[0019] Bevorzugt wird ein einseitig klebendes Butyl-
klebeband mit einer metallischen Beschichtung zur Her-
stellung der Verbindung mit der Blechverwahrung ver-
wendet. Ein solches Klebeband ist robust und feuchtig-
keitsunempfindlich und demzufolge insbesondere für
den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zudem weist ein
solches Klebeband eine gewisse Elastizität auf, so dass
es aufgrund thermisch bedingter Längenänderungen der
Blechverwahrung auftretende Spannungen zu kompen-
sieren vermag.
[0020] Vorteilhafterweise wird das Klebeband zur
Überbrückung eines Stoßbereichs zwischen dem zwei-
ten Schenkel des Anschlussprofils und der Blechverwah-

rung eingesetzt. Auf diese Weise wird eine Abdichtung
des Stoßbereichs bewirkt und in der Folge ein dichter
Anschluss erzielt. Im Stoßbereich liegen der zweite
Schenkel des Anschlussprofils und die Blechverwahrung
bevorzugt nebeneinander, so dass das Klebeband mög-
lichst planeben über den Stoßbereich hinweg geführt
werden kann. Ein solcher Anschluss genügt ferner hohen
gestalterischen Ansprüchen.
[0021] Die Blechverwahrung kann beispielsweise da-
zu dienen, einen Sockelbereich abzudichten und/oder
zu verkleiden. Die Blechverwahrung ist hierzu - zumin-
dest im Bereich des Anschlusses an die Putzschicht -
parallel zur Putzschicht geführt. Ferner kann über die
Blechverwahrung der Anschluss einer Putzfassade an
ein angrenzendes Flachdach oder an eine angrenzende
Terrasse hergestellt werden. Im Bereich von Gauben
kann die angrenzende Dachfläche auch geneigt sein.
[0022] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung gemäß einer ersten bevorzugten
Ausführungsform,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Vorrichtung
gemäß der Fig. 1,

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Gebäudefassa-
de umfassend die Vorrichtung der Fig. 1 und

Fig.4 einen Querschnitt durch eine Gebäudefassade
umfassend ein bekanntes Übergangsprofil.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung weist ein Anschlussprofil 3 3
mit einem ersten Schenkel 3.1 und einem zweiten Schen-
kel 3.2 auf, die vorliegend in einer Ebene angeordnet
sind. Zwischen den beiden Schenkeln 3.1, 3.2 ist ein Steg
6 angeordnet, der eine Anputzkante 7 und eine Tropf-
kante 8 ausbildet. Zur Ausbildung der Tropfkante 8 weist
der Steg 6 einen abgewinkelten Bereich 9 auf, der an die
Anputzkante 7 angesetzt ist. Der abgewinkelte Bereich
9 des Stegs 6 und der zweite Schenkel 3.2 umschließen
gemeinsam einen Winkel α, der vorliegend 45° beträgt.
Die Höhe h1 des ersten Schenkels 3.1 ist vorliegend etwa
gleich groß wie die Höhe h2 des zweiten Schenkels 3.2
gewählt. Die Höhen h1 und h2 ergeben gemeinsam die
Gesamthöhe hG des Anschlussprofils 3. Vorliegend be-
trägt die Gesamthöhe hG etwa 40 mm. Das Anschluss-
profil 3 besitzt im Bereich der Schenkel 3.1, 3.2 eine Stär-
ke s1 und im Bereich des Steges 6 eine Stärke s2, wobei
s2 in etwa zweimal s1 entspricht. Die Stärke s1 beträgt
vorliegend 1,2 mm (siehe Figur 1).
[0024] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung weist ferner Verbindungsmit-
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tel 4 auf, die ein mit dem zweiten Schenkel 3.2 des An-
schlussprofils 3 verbundenes Klebeband 5 sowie einen
Armierungsgewebestreifen 11 umfassen, der im Unter-
schied zum Klebeband 5 am ersten Schenkel 3.1 des
Anschlussprofils 3 befestigt ist. Sowohl das Klebeband
5, als auch der Armierungsgewebestreifen 11 stehen
über den jeweiligen Schenkel 3.1, 3.2 hinaus, so dass
sie jeweils eine Art Anschlussfahne ausbilden (siehe Fi-
gur 2).
[0025] Der Armierungsgewebestreifen 11 dient der
Verbindung des Anschlussprofils 3 mit einer ein- oder
mehrlagigen Putzschicht 1, die hierzu über den ersten
Schenkel 3.1 bis an die Anputzkante 7 oder an die Tropf-
kante 8 heran geführt wird. Die auf den ersten Schenkel
3.1 bzw. den Armierungsgewebestreifen 11 aufgetrage-
ne Putzmasse durchdringt dabei die Gewebestruktur und
bewirkt auf diese Weise einen Formschluss. Eine ent-
sprechende Wirkung besitzen Durchbrechungen 10, die
vorliegend in zwei Reihen im ersten Schenkel 3.1 des
Anschlussprofils 3 ausgebildet sind (siehe Figur 2). Fer-
ner dienen die Durchbrechungen 10 der Aufnahme von
Befestigungsmitteln 14, um das Anschlussprofil 3 an ei-
nem Untergrund 13 zu befestigen.
[0026] Um die Haftung der Putzschicht 1 auf dem An-
schlussprofil 3 insbesondere im Bereich der Anputzkante
7 und/oder der Tropfkante 8 zu verbessern, weist das
Anschlussprofil 3 vorliegend eine Strukturierung 12 in
Form einer Rillung in diesem Oberflächenbereich auf.
[0027] Das über den zweiten Schenkel 3.2 hinausste-
hende Klebeband 5 weist einen Endabschnitt auf, der
unter die Tropfkante 8 geführt ist. Auf diese Weise wird
ein konstruktiver Feuchtigkeitsschutz bewirkt. Denn bei
Einbau der Vorrichtung in einer Gebäudefassade kommt
der ersten Schenkel 3.1 oberhalb des zweiten Schenkels
3.2 zu liegen, so dass der abgewinkelte Bereich 9 zur
Ausbildung der Tropfkante 8 nach unten weist und den
Endabschnitt des Klebebandes 5 überdeckt. Ablaufen-
des Oberflächenwasser wird demnach über die Tropf-
kante 8 abgeführt, ohne in Kontakt mit dem Endabschnitt
des Klebebandes 5 zu gelangen.
[0028] Der über den zweiten Schenkel 3.2 hinaus ste-
hende Abschnitt des Klebebandes 5 dient der Verbin-
dung mit einer Blechverwahrung 2, die parallel zur Putz-
schicht 1 geführt ist und im Bereich des zweiten Schen-
kels 3.2 an das Anschlussprofil 3 stößt.
[0029] Im Stoßbereich 16 wird vorzugsweise eine ge-
ringe Stoßfuge ausgebildet, um Bewegungen der Blech-
verwahrung zuzulassen, die auf thermisch bedingte Län-
genänderungen des Bleches zurückzuführen sind. Der
Stoßbereich 16 bzw. die Stoßfuge wird durch das Kle-
beband 5 überbrückt, so dass ein dichter Anschluss ge-
währleistet ist.
[0030] Eine beispielhafte Einbausituation ist in der Fi-
gur 3 dargestellt. Die Figur 3 zeigt die Vorrichtung als
Bestandteil einer Gebäudefassade. Die Vorrichtung
dient dabei dem Anschluss einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht 1 an eine Blechverwahrung 2.
[0031] Am Beispiel der Figur 3 lässt sich zudem be-

sonders gut das erfindungsgemäße Verfahren zur Aus-
bildung des Anschlusses einer ein- oder mehrlagigen
Putzschicht 1 an eine Blechverwahrung 2 beschreiben.
Bei diesem Verfahren wird zunächst das Anschlussprofil
3 der Vorrichtung an einem bauseitigen Untergrund 13
unter Verwendung von Befestigungsmitteln 14 in Form
von Schrauben befestigt. Der bauseitige Untergrund 13
wird vorliegend durch eine tragende Wandkonstruktion
17, eine hierauf aufgebrachte Dämmschicht 18 und eine
Unterputzschicht 15 ausgebildet. Auf die Unterputz-
schicht 15 folgt eine Oberputzschicht 19, die es mit einer
Blechverwahrung 2 zu verbinden gilt, die den unteren
Abschluss der Gebäudefassade ausbildet. Die Blechver-
wahrung 2 ist hierzu - unter Ausbildung einer geringen
Stoßfuge - bis an den zweiten Schenkel 3.2 des An-
schlussprofils 3 herangeführt, so dass ein Endabschnitt
der Blechverwahrung 2 unter das Klebeband 5 greift. An-
schließend wird eine Schutzfolie entfernt, die den über
den zweiten Schenkel 3.2 hinausragenden Klebeab-
schnitt des Klebebandes 5 schützt, und das Klebeband
5 an die Blechverwahrung 2 gedrückt. Damit ist der An-
schluss des Anschlussprofils 3 an die Blechverwahrung
2 hergestellt.
[0032] Zur Verbindung des Anschlussprofils 3 mit der
Putzschicht 1, wird die zur Ausbildung der Oberputz-
schicht 19 vorgesehene Putzmasse aufgebracht und
über den ersten Schenkel 3.1 des Anschlussprofils 3 ge-
zogen, so dass der erste Schenkel 3.1 einschließlich des
Armierungsgewebestreifens 11 vollständig in die Putz-
schicht 1 eingebettet wird. Die Anputzkante 7 oder die
Tropfkante 8 kann dabei als Abrisskante dienen. Vorlie-
gend ist die Oberputzschicht 19 bis an die Tropfkante 8
herangeführt, so dass der abgewinkelte Bereich 9 voll-
ständig von der Putzschicht 1 überdeckt wird. Die in die-
sem Bereich ausgebildete Strukturierung 12 in Form der
Rillung fördert dabei die Haftung der Putzschicht 1 auf
dem Steg 6. Alternativ kann die Putzschicht 1 bzw. die
Oberputzschicht 19 auch nur bis an die Anputzkante 7
herangeführt werden.
[0033] In der Figur 4 ist zum Vergleich ein früheres
Anschluss- bzw. Übergangsprofil 3 der Anmelderin dar-
gestellt. Dieses ist unmittelbar an einer Dämmschicht 18
als Untergrund 13 befestigt. Als Befestigungsmittel 14
dienen wiederum Schrauben. Das Übergangsprofil 3
weist einen ersten Schenkel 3.1 auf, an dem in einem
Abstand ein zweiter Schenkel 3.2 zur Ausbildung eines
Klemmabschnitts angebracht ist. Der Klemmabschnitt
nimmt eine Blechverwahrung 2 auf, die hierzu in den Zwi-
schenraum zwischen dem ersten und dem zweiten
Schenkel 3.1, 3.2 eingesteckt ist. Da die Größe des Zwi-
schenraums vorgegeben ist, darf das Blech eine gewisse
Stärke nicht überschreiten. Problematisch wird es, wenn
das Blech ein- oder mehrfach gefalzt ist und somit zu-
mindest doppelt liegt. Gilt es dann noch den Anschluss
um eine Innenecke der Gebäudefassade zu führen, stel-
len sich die Probleme als beinahe unlösbar dar, wenn
zugleich ein dichter Anschluss bewirkt werden soll.
[0034] Das in der Figur 4 dargestellte Übergangsprofil
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3 weist ferner den Nachteil auf, dass sowohl der erste
als auch der zweite Schenkel 3.1, 3.2 dem Anschluss
der Putzschicht 1 dienen. Zumindest die Oberputz-
schicht 19 ist hierzu bis an einen endseits am zweiten
Schenkel 3.2 angesetzten Steg 6 herangeführt, der zu-
gleich eine Anputzkante 7 ausbildet. Das Einklemmen
der Blechverwahrung 2 in den Klemmabschnitt des Über-
gangsprofils 3 kann nunmehr dazu führen, dass in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der Blechlagen der zweite
Schenkel 3.2 nach außen gedrückt wird. Dies wiederum
führt zu Unebenheiten innerhalb der Putzschicht 1.
[0035] Da bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung die
Bereiche für den Anschluss der Putzschicht 1 und der
Blechverwahrung 2 sauber getrennt sind, kann die Blech-
verwahrung 2 keinen Einfluss auf die Ebenheit der Putz-
schicht 1 haben. Der Einsatz einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung führt demnach nicht nur zu einem dichten,
sondern ferner zu einem optisch ansprechenden Über-
gang.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Putzschicht
2 Blechverwahrung
3 Anschlussprofil

3.1 erster Schenkel
3.2 zweiter Schenkel

4 Verbindungsmittel
5 Klebeband
6 Steg
7 Anputzkante
8 Tropfkante
9 abgewinkelter Bereich
10 Durchbrechung
11 Armierungsgewebestreifen
12 Strukturierung
13 Untergrund
14 Befestigungsmittel
15 Unterputzschicht
16 Stoßbereich
17 tragende Wandkonstruktion
18 Dämmschicht
19 Oberputzschicht

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Ausbildung eines Anschlusses einer
ein- oder mehrlagigen Putzschicht (1) an eine Blech-
verwahrung (2), umfassend ein Anschlussprofil (3)
mit einem ersten Schenkel (3.1) für den Anschluss
der Putzschicht (1) und einem zweiten Schenkel
(3.2) für den Anschluss der Blechverwahrung (2),
sowie Verbindungsmittel (4), wobei die Verbin-
dungsmittel (4) ein Klebeband (5) zur Verbindung
der Blechverwahrung (3) mit dem zweiten Schenkel

(3.2) des Anschlussprofils (3) umfassen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeband (5)
ein einseitig klebendes Butylklebeband mit einer me-
tallischen Beschichtung ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Schenkel (3.1, 3.2) des Anschlussprofils (3)
parallel ausgerichtet sind, wobei vorzugsweise der
erste und der zweite Schenkel (3.1, 3.2) in einer Ebe-
ne liegen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) zwischen dem ersten Schenkel (3.1) und dem
zweiten Schenkel (3.2) einen Steg (6) zur Ausbil-
dung einer Anputzkante (7) und/oder einer Tropfkan-
te (8) besitzt, wobei vorzugsweise der Steg (6) einen
abgewinkelten Bereich (9) besitzt, der mit dem zwei-
ten Schenkel (3.2) des Anschlussprofils (3) einen
Winkel (α) < 90°, weiterhin vorzugsweise (α) < 60°,
umschließt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schenkel
(3.1) des Anschlussprofils (3) Durchbrechungen (10)
besitzt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel (4) einen Armierungsgewebestreifen (11) um-
fassen, der mit dem ersten Schenkel (3.1) des An-
schlussprofils (3) verbunden ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) aus Kunststoff hergestellt ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Oberflächenbereich des Anschlussprofils (3) eine
Strukturierung (12) in Form einer Rillung oder Riffe-
lung besitzt.

9. Verfahren zur Ausbildung eines Anschlusses einer
ein- oder mehrlagigen Putzschicht (1) an eine Blech-
verwahrung (2) unter Verwendung einer Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
das Verfahren die Schritte umfasst:

- Befestigen des Anschlussprofils (3) an einem
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bauseitigen Untergrund (13),
- Einputzen des ersten Schenkels (3.1) des An-
schlussprofils (3) durch Aufbringen einer ein-
oder mehrlagigen Putzschicht (1) und
- Verbinden des zweiten Schenkels (3.2) des
Anschlussprofils (3) mit einer Blechverwahrung
(2) mittels des Klebebandes (5).

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) mittels Befestigungsmittel (14) in Form von Dü-
beln und/oder Schrauben, und/oder mittels einer
Klebeverbindung am Untergrund (13) befestigt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) an einer als Untergrund (13) dienenden Unter-
putzschicht (15) befestigt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein einseitig kle-
bendes Butylklebeband (5) mit einer metallischen
Beschichtung zur Verbindung der Blechverwahrung
(2) mit dem zweiten Schenkel (3.2) des Anschluss-
profils (3) verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeband (5)
zur Überbrückung eines Stoßbereichs (16) zwischen
dem zweiten Schenkel (3.2) des Anschlussprofils (3)
und der Blechverwahrung (2) eingesetzt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zur Ausbildung eines Anschlusses einer
ein- oder mehrlagigen Putzschicht (1) an eine Blech-
verwahrung (2), umfassend ein Anschlussprofil (3)
mit einem ersten Schenkel (3.1) für den Anschluss
der Putzschicht (1) und einem zweiten Schenkel
(3.2) für den Anschluss der Blechverwahrung (2),
sowie Verbindungsmittel (4),
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel (4) ein Klebeband (5) zur Verbindung der
Blechverwahrung (3) mit dem zweiten Schenkel
(3.2) des Anschlussprofils (3) umfassen und das An-
schlussprofil (3) zwischen dem ersten Schenkel
(3.1) und dem zweiten Schenkel (3.2) einen Steg (6)
zur Ausbildung einer Anputzkante (7) und/oder einer
Tropfkante (8) besitzt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeband (5)
ein einseitig klebendes Butylklebeband mit einer me-
tallischen Beschichtung ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Schenkel (3.1, 3.2) des Anschlussprofils (3)
parallel ausgerichtet sind, wobei vorzugsweise der
erste und der zweite Schenkel (3.1, 3.2) in einer Ebe-
ne liegen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen dem
ersten Schenkel (3.1) und dem zweiten Schenkel
(3.2) angeordnete Steg (6) einen abgewinkelten Be-
reich (9) besitzt, der mit dem zweiten Schenkel (3.2)
des Anschlussprofils (3) einen Winkel (α) < 90°, vor-
zugsweise (α) < 60°, umschließt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schenkel
(3.1) des Anschlussprofils (3) Durchbrechungen (10)
besitzt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel (4) einen Armierungsgewebestreifen (11) um-
fassen, der mit dem ersten Schenkel (3.1) des An-
schlussprofils (3) verbunden ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) aus Kunststoff hergestellt ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Oberflächenbereich des Anschlussprofils (3) eine
Strukturierung (12) in Form einer Rillung oder Riffe-
lung besitzt.

9. Verfahren zur Ausbildung eines Anschlusses einer
ein- oder mehrlagigen Putzschicht (1) an eine Blech-
verwahrung (2) unter Verwendung einer Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
das Verfahren die Schritte umfasst:

- Befestigen des Anschlussprofils (3) an einem
bauseitigen Untergrund (13),
- Einputzen des ersten Schenkels (3.1) des An-
schlussprofils (3) durch Aufbringen einer ein-
oder mehrlagigen Putzschicht (1) und
- Verbinden des zweiten Schenkels (3.2) des
Anschlussprofils (3) mit einer Blechverwahrung
(2) mittels des Klebebandes (5).

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) mittels Befestigungsmittel (14) in Form von Dü-
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beln und/oder Schrauben, und/oder mittels einer
Klebeverbindung am Untergrund (13) befestigt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlusspro-
fil (3) an einer als Untergrund (13) dienenden Unter-
putzschicht (15) befestigt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein einseitig kle-
bendes Butylklebeband (5) mit einer metallischen
Beschichtung zur Verbindung der Blechverwahrung
(2) mit dem zweiten Schenkel (3.2) des Anschluss-
profils (3) verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeband (5)
zur Überbrückung eines Stoßbereichs (16) zwischen
dem zweiten Schenkel (3.2) des Anschlussprofils (3)
und der Blechverwahrung (2) eingesetzt wird.
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